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Inormaonsblat (Unionsbürger Haupwohnsiz Öserreich) – EU24 (EX 504)

Inormaonen bereend die Einragung von
(nich-öserreichischen) Unionsbürgerinnen und

Unionsbürgern mi Haupwohnsiz in Öserreich in
die Europa-Wählerevidenz

Uner welchen Voraussezungen können Sie als Unionsbürgerin oder Unionsbürger bei der Europawahl
am 9. Juni 2024 wählen?

Bei der kommenden Europawahl können Sie von Ihrem Wahlrecht unter folgenden Voraussetzungen Ge-
brauch machen:

• Sie müssen spätestens am Tag der Wahl das 16. Lebensjahr vollendet haben;
• Sie düren in Ihrem Herkunfsmigliedsaa Ihr akves Wahlrech nich aufgrund einer zivil- oder

stafrechtlichen Einzelfallentscheidung verloren haben; 
• Sie müssen am Schag (26. März 2024) in der Europa-Wählerevidenz einer öserreichischen Ge-
meinde eingetragen sein.

Was haben Sie als Unionsbürgerin oder als Unionsbürger zu unernehmen, wenn Sie derzei noch nich
– oder nichmehr – in der Europa-Wählerevidenz einer öserreichischen Gemeinde geühr werden?

Sie müssen zunächst einen Antrag auf Eintragung in die Europa-Wählerevidenz stellen.

Das entsprechende Formular „Anrag au Einragung in die Europa-Wählerevidenz ür Unionsbürge-
rinnen und Unionsbürger, die innerhalb des Bundesgebiees ihren Haupwohnsiz haben und die ös-
erreichische Saasbürgerschaf nich besizen“ erhalten Sie bei jeder österreichischen Gemeinde. Als
Download uner htp://www.bmi.gv.a/wahlen seh das Formular nach Anklicken des Menüpunkes „Eu-
ropawahlen“ uner „Inormaonen ür nich-öserreichische Unionsbürger(innen)“ zur Verügung.

Welche Unerlagen benögen Sie ür die Anragsellung?

Bei der Anragsellung müssen Sie einen gülgen Idenäsnachweis vorlegen und eine örmliche Erklä-
rung abgeben, dass Sie bei Europawahlen die öserreichischen Miglieder des europäischen Parlamens
wählen wollen und in Ihrem Herkunfsmigliedsaa Ihr akves Wahlrech nich verloren haben. Die örm-
liche Erklärung ist ein Bestandteil des Antragsformulars. Dem Antrag sind weiters die zur Begründung
notwendigen Belege anzuschließen.



Wie lange werden Sie nach Aunahme in der Europa-Wählerevidenz geühr?

Jene Gemeinde, die Sie in die Europa-Wählerevidenz aufgenommen hat, führt Sie in dieser für die Dauer
Ihres Auenhals in Öserreich. Sie können dann bei jeder Europawahl in Österreich von IhremWahlrecht
Gebrauch machen.

Sollen Sie sich am Wahlag nich in der Gemeinde, in deren Europa-Wählerevidenz Sie geühr wer-
den, aualen oder sich im Ausland benden, so benögen Sie ür die Smmabgabe eine Wahlkare.
Diesbezügliche Inormaonen können Sie der Homepage des Bundesminiseriums ür Inneres, uner
htp://www.bmi.gv.a/wahlen, ennehmen. Sie haben auch die Möglichkei das ensprechende Inor-
maonsblat beim Bundesminiserium ür Inneres uner der Holine: +43/1/531 26-2700, uner der
Teleaxnummer: +43/1/531 26 905220 oder per E-Mail (wahl@bmi.gv.a) anzuordern.


